
Kind hervorgegangen. Die Klägerin ist am 9. Dezember 
1918, der Beklagte am 15. Oktober 1909 geboren. Der 
letzte Eheverkehr war Anfang September 1952.
Am 15. September 1952 wurde die eheliche und häusliche 
Gemeinschaft aufgehoben.
Die Klägerin hat beantragt, die Ehe zu scheiden und 
den Beklagten für schuldig zu erklären. Sie behauptet, 
der Beklagte habe sie mehrmals, so auch am 15. Septem
ber 1952, verlassen und sei seitdem nicht mehr zu ihr zu
rückgekehrt. Er gab an, er wolle nach Leipzig zur Messe 
fahren, zog jedoch zu seiner Mutter nach Siemensstadt. 
Seit September 1952 kümmere er sich weder um den 
Unterhalt für die Klägerin noch für das Kind.
Der Beklagte war trotz ordnungsgemäßer Ladung zur 
mündlichen Verhandlung nicht erschienen und hat daher 
keine Anträge gestellt.
Gemäß Beschluß vom 30. April 1953, dessen ordnungs
gemäße Zustellung an den Beklagten festgestellt ist, 
wurde über die Klage nach Aktenlage entschieden.
Danach wird als erwiesen angesehen, daß der Beklagte 
durch sein Verhalten die Ehegemeinschaft unheilbar zer
stört hat. Er hat die Klägerin unter Angabe eines fal
schen Grundes verlassen und sich in die Westsektoren 
Berlins begeben. Ferner hat er seit diesem Zeitpunkt 
keinerlei Unterhalt, weder für die Klägerin, noch für 
das gemeinsame Kind, gezahlt. Der Beklagte hat sich 
danach schuldig gemacht im Sinne des § 43 des EheG. 
Es ist nicht mehr zu erwarten, daß die Ehegatten wieder 
zu einer Lebensgemeinschaft kommen, wie es unsere 
Gesellschaft von der Ehe erwartet.
Da diese Ehe auch für die Parteien ihren Sinn verloren 
hat, war ihre Scheidung auszusprechen.
Der Beklagte trägt gemäß §§ 43, 52 EheG, die Schuld 
an der Scheidung........
Quelle: „Neue Justiz" 1953 Seite 565.

*

Andererseits wird einem Westdeutschen, der wegen an
geblicher wirtschaftlicher Schwierigkeiten in das Gebiet 
der Sowjetsone übersiedelt, die Möglichkeit gegeben, 
sich durch die Scheidung der Ehe seiner in Westdeutsch
land zurückgebliebenen Ehefrau und eines minderjähri
gen Kindes zu entledigen. Im  folgenden Falle war der 
Kläger in der Bundesrepublik mangels eines ausreichen
den Scheidungsgrundes mit seiner Klage bereits einmal 
abgewiesen worden. Er siedelte in die Sowjetzone über 
und erhob dort vor dem Kreisgericht in Bischofswerda 
erneut Klage. Das angerufene Gericht erklärte sich für 
zuständig und trennte die Ehe trotz des begründeten 
Widerspruches der Beklagten.
„Es kann“, so heißt es in der Begründung des Schei
dungsurteils, „dem Kläger . . .  kein Vorwurf gemacht 
werden, wenn er, um aus diesen Verhältnissen (gemeint 
sind seine wirtschaftlichen Schwierigkeiten in der Bun
desrepublik. Anm. d. Red.) herauszukommen, in das Ge
biet der Deutschen Demokratischen Republik übersiedelt, 
weil er erkannt hat, daß ihm nur im Staate der Arbeiter 
und Bauern ein seinen Fähigkeiten entsprechender Ar
beitsplatz gesichert ist.“
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U r t e i l
I m  N a m e n  d e s  V o l k e s !

gez. Rönsel 
Schriftführerin

In dem Rechtsstreit 
des technischen Zeichners Bernhard K u i p e r y e , 
wohnhaft in Großrohrsdorf, Am Festplatz 5,

Klägers,
gegen die Packerin Emma Maria K u i p e r y e ,  geb. 
Amtsen, wohnhaft in Oberhausen-Sterkrade, Stein
brinkstraße 115,
— Prozeßbevollmächtigter:

Rechtsanwalt Heinz Schmitz, Mühlheim-Ruhr. — 
Verklagte,

wegen Ehescheidung,
hat die Zivilkammer des Kreisgerichts Bischofswerda 
in der Sitzung vom 17. Dezember 1953, an der teilge
nommen haben:

Richter Schneider 
als Vorsitzender,
Arbeiter Fritz Haufe, Großröhrsdorf,
Angestellter Helmut Scheffler, Palsnitz 
als Schöffen,
Justizangestellte Rönsel 
als Schriftführerin 

für R e c h t  erkannt:
1. Das Kreisgericht ist zuständig.
2. Die am 16. April 1949 vor dem Standesamt in Ober

hausen-Sterkrade geschlossene Ehe der Parteien wird 
nach § 48 EheG, geschieden.

3. Die Kosten des Rechtsstreites haben die Parteien je 
zur Hälfte zu tragen.

Tatbestand.
Die Parteien haben am 16. April 1949 vor dem Standes
amt in Oberhausen-Sterkrade die Ehe miteinander ge
schlossen. Der Kläger ist am 24. Juli 1913 in Mettmann, 
die Verklagte am 30. Mai 1907 in Annolt geboren. Sie 
sind beide deutsche Staatsangehörige. Aus der Ehe ist 
die am 10. Februar 1950 geborene Eveline Kuiperye her
vorgegangen. Der letzte eheliche Verkehr hat im August 
1949 stattgefunden. Ein gemeinsamer Wohnsitz der Par
teien hat nicht bestanden. Die Verklagte hat ihren 
Wohnsitz in Westdeutschland, der Kläger zur Zeit der 
Klageerhebung in der Deutschen Demokratischen Re
publik.
Das ist unstreitig.
Der Kläger behauptet,
die häusliche Gemeinschaft der Parteien sei seit über 
3 Jahren ununterbrochen aufgehoben und dis Ehe sei
ze rrü tte t...............und er
beantragt deshalb

die Ehe der Parteien nach § 48 EheG, zu scheiden. 
Die Verklagte beantragt,

die Klage als unzulässig abzuweisen..............
weiterhin macht sie

den Widerspruch gemäß § 48 Abs. 2 und 3 geltend ..

Entscheidungsgründe.

Auf Grund der Vernehmung der Verklagten vor dem 
Amtsgericht in Oberhausen-Rhld. und der Vernehmung 
des Klägers ist erwiesen, daß die häusliche Gemein
schaft der Parteien seit dem Jahre 1949, spätestens aber 
für die Verklagte erkennbar seit Einreichung der Ehe
scheidungsklage durch den Kläger beim Landgericht 
Duisburg im März 1950 als aufgehoben zu betrachten 
ist. Der Grund der Trennung der Parteien war das Ver
langen der Verklagten, das am 10. Februar 1950 ge
borene Kind einer katholischen Taufe zu unterziehen. 
Der Kläger hatte wohl der Verklagten zuerst ver
sprochen, daß er gegen eine katholische Taufe des Kin-
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